
 

Gemeinde Pratteln Reg.-
Nr. xxx.xx.xxxxx 
Gris-Nr. 0001.3359 
Liestal, 11. 11.8 b 

Angaben für die 
Steuererklärung 1987/1988 

_Bitte beachten Sie die Erläuterungen auf der Rückseite 

Grundeigentum im Kanton Basel-Landschaft per 1.1.1987 

 
Pratteln      
2819 1/1   0 213 900 

2819 1/1  177 900  0 

T 0 T A L 177 900 213 900 

 

 Steuerverwaltung des Kantons  4410 Liestal 
Basel-Landschaft  Telefon 061-96 51 11 

HERRN UND FRAU 
Degen - Schaub 
Hans 
Rosengasse 120 

 
4133 Pratteln 

StWE = Stockwerkeigentum ME = Miteigentum BR = Baurecht UBR = Unterbaurecht 

 

1 

E-A F A-B HU 

Katas te rwer te  
Boden Fr.  Gebäude Fr. Anteil Beschrieb Gde/Parz.-Nr. 



 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die auf der Vorderseite aufgeführten Angaben erleichtern Ihnen beim Ausfüllen der Steuererklärung 
1987/1988 die Deklaration Ihres im Kanton Basel-Landschaft gelegenen steuerbaren Grundeigentums. 

Die Vermögenswerte (Katasterwerte) sind auf die Steuererklärung, Seite 4, unter Position 
Grundeigentum, zu übertragen. 

Der Mietwert der im Eigengebrauch stehenden Gebäude ist als Einkommen auf Seite 2 der 
Steuererklärung, unter Position Einkommen aus Grundeigentum, einzutragen. Zum Eigenmietwert 
gehören auch Garagen, Autoeinstellplätze, Gartenschwimmbäder, Gartenpavillons etc. 

Bei der Direkten Bundessteuer ist der Eigenmietwert gegenüber der Staatssteuer 35% hoher. 
 

Für die Kosten des Unterhalts und der Verwaltung von Gebäuden stehen zwei Abzugssysteme zur 

Verfügung: 

effektiver Abzug: Sie können die Unterhaltskosten dauernd in ihrem tatsächlichen Umfang 
abziehen. Bitte Aufstellung beilegen. Es können nur Werterhaltende, nicht aber 
Wertvermehrende oder durch Versicherungen gedeckte Aufwendungen geltend gemacht werden. 
pauschaler Abzug: Der Pauschalabzug wird vom Eigenmietwert oder vom Bruttomietertrag 
berechnet. Er beträgt bei der Staats- und Gemeindesteuer 30%, bei der Direkten 
Bundessteuer 25% des Eigenmietwertes oder Bruttomietertrages. Die Tabelle über die 
Eigenmietwerte finden Sie in den Beilagen zur Steuererklärung. 

Grundsätzlich gilt das bisher gewählte Abzugssystem auch für 1987/1988. Ein Wechsel vom Abzug der 
tatsächlichen Kosten zum Pauschalabzug ist nicht möglich. Für jede Neuerworbene Liegenschaft kann 
im Normalfall zwischen effektivem und pauschalem Abzug gewählt werden. 

Für weitere Einzelheiten sind die Ausführungen in der Wegleitung zu beachten. 

Sollten Sie bei den vorstehenden Wertangaben Unstimmigkeiten oder Mangel feststellen — was 
zutreffen kann, wenn der Steuerverwaltung z. B. noch nicht alle Mutationen von den Gemeinden 
bekannt waren — bitten wir Sie, dieses Blatt mit Ihren Korrekturen der Steuererklärung 
beizulegen. 

Wir danken Ihnen. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 

Steuerverwaltung des 
Kantons Basel-Landschaft 



 

 



 

Steuerverwaltung des 4410 Liestal 
Basel-Landschaft Telefon 061-96 51 

HERRN UND
Müller - Meier 
Franz  
Rheinstrasse 57 

4410 Liestal 

Angaben für die Steuererklärung 1987/1988 
Bitte beachten Sie die Erläuterungen auf der Rückseite 

Grundeigentum im Kanton Basel-Landschaft per 1.1.1987  

StWE = Stockwerkeigentum ME = 
Miteigentum 

Katas te rwer te  
Gde/Parz.-Nr. Beschrieb 

BR = Baurecht UBR = 
Unterbaurecht 

Anteil 
Boden Fr. Gebäude Fr. 

Li estal 
    

5 89 WOHNHAUS NR.9  1/1 0 136 700 
5 89 HAUSPLATZ/GART 1/1 22 500 0 
5 93 GARAGE NR.9A 1 / 1  0 6 300 
5 93 GARAGEPLATZ 1 / 1  1 600 0 

  T O T A L 24 100 143 000 

M I E T W E R T DER GEBAEUDE IM EIGENGEBRAUCH 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  

EIGENMIETWERT PAUSCH—UNTERHALT  
STAATSST  BUNDESST STAATSST  BUNDESST KATASTERWERT 

Liestal 
589 5 
93 
T O T A L 

136 700 
6 300 

143 000 
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 Gemeinde Liestal Reg. -
Nr.  xxx . xx . xxxxx  
Gris-Nr. 0 0 0 4 .  2693 
Liestal, 11. 11.8 6 

E-A F A-B 
U 

 3 003 8 900 2 670 12 015 



 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die auf der Vorderseite aufgeführten Angaben erleichtern Ihnen beim Ausfüllen der Steuererklärung 
1987/1988 die Deklaration Ihres im Kanton Basel-Landschaft gelegenen steuerbaren Grundeigentums. 

Die Vermögenswerte (Katasterwerte) sind auf die Steuererklärung, Seite 4, unter Position 
Grundeigentum, zu übertragen. 

Der Mietwert der im Eigengebrauch stehenden Gebäude ist als Einkommen auf Seite 2 der 
Steuererklärung, unter Position Einkommen aus Grundeigentum, einzutragen. Zum Eigenmietwert 
gehören auch Garagen, Autoeinstellplätze, Gartenschwimmbäder, Gartenpavillons etc. 
 
Bei der Direkten Bundessteuer ist der Eigenmietwert gegenüber der Staatssteuer 359% höher. 
 
Für die Kosten des Unterhalts und der Verwaltung von Gebäuden stehen zwei Abzugssysteme zur 

Verfügung: 

effektiver Abzug: Sie können die Unterhaltskosten dauernd in ihrem tatsächlichen Umfang 
abziehen. Bitte Aufstellung beilegen. Es können nur Werterhaltende, nicht aber Wertvermehrende 
oder durch Versicherungen gedeckte Aufwendungen geltend gemacht werden. 
pauschaler Abzug: Der Pauschalabzug wird vom Eigenmietwert oder vom Bruttomietertrag 
berechnet. Er beträgt bei der Staats- und Gemeindesteuer 30°t, bei der Direkten Bundessteuer 
25% des Eigenmietwertes oder Bruttomietertrages. Die Tabelle über die Eigenmietwerte finden Sie 
in den Beilagen zur Steuererklärung. 

Grundsätzlich gilt das bisher gewählte Abzugssystem auch für 1987/1988. Ein Wechsel vom Abzug der 
tatsächlichen Kosten zum Pauschalabzug ist nicht möglich. Für jede neuerworbene Liegenschaft kann 
im Normalfall zwischen effektivem und pauschalem Abzug gewählt werden. 
Für weitere Einzelheiten sind die Ausführungen in der Wegleitung zu beachten. 

Sollten Sie bei den vorstehenden Wertangaben Unstimmigkeiten oder Mängel feststellen — was 
zutreffen kann, wenn der Steuerverwaltung z.B. noch nicht alle Mutationen von den Gemeinden bekannt 
waren — bitten wir Sie, dieses Blatt mit Ihren Korrekturen der Steuererklärung beizulegen. 

Wir danken Ihnen. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 

Steuerverwaltung des 
Kantons Basel-Landschaft 





 

 




